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1. Geltungsbereich 

Diese Ordnung betrifft alle Personen, die sich in den Räumlichkeiten des BFI Tirol  

aufhalten. 

2. Nachhaltigkeit 

 Im gesamten Gebäude ist auf Sauberkeit zu achten. 

 Abfälle sind in den dafür vorgesehenen Behältnissen getrennt zu entsorgen. 

3. Suchtmittel 

Im Gebäude herrscht striktes Alkohol-, Drogen- und Rauchverbot, auch für E-Zigaretten. 

4. Sicherheit 

 Das Hantieren mit offenem Licht, Feuer oder Kerzen im Gebäude ist verboten. 

 Das Mitführen von Waffen ist verboten  

(ausgenommen sind Organe der öffentlichen Sicherheit). 

 Es dürfen nur geprüfte Elektrogeräte mit CE-Kennzeichnung ordnungsgemäß verwendet 

werden. 

5. Brandschutz 

Im Brandfall benutzen Sie bitte die gekennzeichneten Fluchtwege. Beachten Sie den 

Aushang in allen Räumen. 

6. Ordnung 

 Trainer_innen sind für das Ausschalten von Beleuchtung und Geräten sowie das  

Schließen der Fenster verantwortlich. 

 In den Räumlichkeiten dürfen Plakate, Flipchartpapier etc. ausschließlich in den  

vorgesehenen Bereichen nur während des Unterrichts aufgehängt werden und sind nach  

Unterrichtsende zu entfernen. 

 Die Tische dürfen nicht verstellt werden. 

 Kursmaterial darf nicht in den Kursräumen gelagert werden. 

7. Werbung 

Parteipolitische, religiöse oder kommerzielle Werbung ist untersagt. 

8. Haftung und Schäden 

 Beschädigungen an Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln sind sofort zu melden. 

 Verursacher_innen haften für Schäden. 

 Private Gegenstände sind nicht versichert. 

9. Hausrecht 

Verstöße gegen die Hausordnung können ein Hausverbot nach sich ziehen. 
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